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Iwemndoierzigher Jahresbericht

über die

Inlandische Mission
der

katholischen Schweiz

Geleitet vorn schweizerischen kathol. Wokksverein.

-izGc-

1. Januar 1905 bis 31. Dezember 1905.

Sotothurn 1906.

Buch- und Kunst-Druckerei Union.



Ztaià kr „UdSisà» Risßm der Wiliîà êàriz".

Art. 1. Der Schweizerische katholische Volksverein übernimmt das im Jahre
18K4 als „Katholischer Verein für inländische Mission" gegründete Werk und setzt
dasselbe als selbständige Anstalt mit besonderer juristischer Persönlichkeit unter dem
Namen: „Inländische Mission der katholischen Schweiz" fort.

Aktiven und Passiven des „Katholischen Vereins für inländische Mission,,
gehen auf diese Anstalt über.

Art. 2. Tie „Inländische Mission der katholischen Schweiz" verfolgt den
Zweck, den Katholiken, welche nnier andersgläubiger Bevölkerung zerstreut wohnen,
die Einrichtung und Unterhaltung einer katholischen Seelsorge zu ermöglichen und
das religiöse Leben daselbst zu fördern.

Art. 3. Die nötigen Mittel werden durch Sammlungen und freiwillige
Gaben und Schenkungen aufgebracht. Dazu kommen die Erträgnisse und Zuschüsse
aus den vorhandenen, der inländischen Mission gehörenden und anvertrauten Fonds
und Stiftungen, soweit dieselben bestimmungs- und stistungsgemäß für diesen Zweck
verwendbar sind.

Die Organisation der Sammlung ist jedem Bischof in seiner Diözese
anheimgestellt.

Art. 4. Alle der „Inländischen Mission" zustehenden Mittel sind ihrer
Bestimmung gemäß zu verwalten und zu verwenden und es dürfen dieselben unter
keinen Umständen ihrem Zwecke entfremdet werden.

Art. S. Die „Inländische Mission der katholischen Schweiz" wird durch die
vom Zentralkomitee des katholischen Volksvereins bestellte Sektion für inländische
Mission nach Maßgabe der Statuten des katholischen Volksvereins verwaltet und
steht unter der Oberaufsicht der katholischen Bischöfe der Schweiz.

Art. K. Die Ausscheidung der bezüglichen Kompetenzen und die Organisation
der Verwaltung erfolgt durch ein vom katholischen Bolksverein zu erlassendes Reglement.

Art. 7. Kraft des den hochw. Bischöfen zustehenden Oberaussichtsrechtes
kommt denselben zu:

a) die Genehmigung der vorliegenden Statuten, sowie aller Abänderungen
und Erweiterungen;

d) die Genehmigung des in Art. 6 vorgesehenen Verwaltungs- und Gcschäfts-
reglementes;

e) die endgültige Genehmigung des jährlich aufzustellenden Voranschlages
über die Verwendung der verfügbaren Gelder.

Art. 8. Ueber Einnahmen und Ausgaben ist von den Verwaltungsorganen
jäh lich Rechnung und Bericht abzulegen, welcher zu Handen der katholischen
Bevölkerung in angemessener Weise zu publizieren ist.

Art 9. Das Werk der „Inländischen Mission der katholischen Schweiz" wird
nach außen rechtsverbindlich vertreten durch den Präsidenten der Sektion für
inländische Mission und den vom Zentralkomitee des katholischen Volksvereins zu
bestellenden Kassier.

Art. 10. Das rechtliche Domizil der „Inländischen Mission der katholischen
Schweiz" ist Luzern.

Als offizielle Publikationsorgane werden die „Schweiz. Kirchenzeitung", der
„Schweizer Katholik", „t'vnvrisr" und „la ?atria" bezeichnet.

Art. 11. Sollte aus irgend einem Grunde die „Inländische Mission" ihre
rechtliche Existenz einbüßen, so entscheiden die römisch-katholischen Bischöfe der Schweiz
über die Verwendung des dann vorhandenen Vermögens unter Berücksichtigung des

allgemeinen Stiftungszweckes und der speziellen Zwecke der einzelnen Fonds.


	...

